
ANSTAND UND RESPEKT
ALS GRUNDWERTE FÜR ALLE 

Die in den vergangenen Wochen hervorgekommen Chat-Protokolle von Regierungsmit-
gliedern und ihnen nahestehenden Protagonisten haben Erschreckendes zu Tage geför-
dert. Wer geglaubt hat, am sogenannten Wiener Parkett wird mit Niveau miteinander 
kommuniziert, hat ohnehin eine realitätsferne Ansicht vertreten. Aber die Respektlo-
sigkeit, mit der tatsächlich über Menschen und oder Andersdenkende drübergefahren 
wird, ist beschämend.

Die pauschale Bezeichnung der Bevölkerung als „Pöbel“ ist jedenfalls die Spitze des 
Eisberges. Die Bevölkerung, das sind nämlich die Bürger, die durch die Politiker und ihre 
Vertrauten regelmäßig um ihre Stimme gebeten werden.

Auch wenn das in den Chats Offenbarte strafrechtlich nicht relevant ist, ist es dringend 
an der Zeit, zu Anstand und Respekt aufzurufen. Die politischen Kreise sind gefordert 
anzuerkennen, dass die Bevölkerung das höchste Organ einer demokratischen Gesell-
schaft ist.

Prüfung von COVID-19- 
Förderungen

–

Steueroptimierung bei 
der Übertragung von
stillen Reserven

–

Abzugsteuer bei Events 
mit ausländischen
Künstlern

–

Umsatzsteuerguthaben 
eines Abgabepflichtigen 
sind zu verzinsen

AUS DEM INHALT

0 7 / 2 0 2 1

–  J U L I  –

AKTUELLES ZUM WIRTSCHAFTS- UND STEUERRECHT :

MONAT

MMMag. Andreas Wultsch     Mag. Michael Singer     Mag. Carmen Golser     Mag. Peter Katschnig     Mag. Manfred Kenda



•  Eine zu hoch ausbezahlte Förderung wird von der Förder-
stelle mit Zinsen zurückgefordert. Bei Verdacht auf eine 
Straftat (Betrug oder Fördermissbrauch) muss das Finanz-
amt eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft erstatten. 
Darüber hinaus können sich finanzstrafrechtliche Folgen 
aus einer Falschbeantragung einer Förderung ergeben.

>  Tipp:

Die als Grundlagen für die Förderung dienenden Unterlagen 
müssen ausreichend dokumentiert und aufbewahrt werden, 
um auf eine allfällige Prüfung der Corona-Förderungen gut 
vorbereitet zu sein. Dabei und im Falle einer Prüfung werden 
wir Sie natürlich gerne unterstützen.

STEUEROPTIMIERUNG BEI DER
ÜBERTRAGUNG VON STILLEN RESERVEN 

Der Verwaltungsgerichtshof (VwGH) entschied, dass im Falle ei-
ner unentgeltlichen Betriebsübergabe die Behaltefrist von Wirt-
schaftsgütern für den Rechtsnachfolger weiterläuft.

Stille Reserven sind der Unterschiedsbetrag zwischen dem Ver-
äußerungswert und dem niedrigeren fortgeschriebenen Buch-
wert eines betrieblichen Wirtschaftsgutes. Sie werden erst bei 
der Veräußerung eines Wirtschaftsgutes realisiert. Das führt zu 
ertragsteuerlichen Folgen.

Für natürliche Personen und Personengesellschaften besteht 
unter bestimmten Voraussetzungen die Möglichkeit, diesen 
Unterschiedsbetrag entweder im Jahr des Anfalls der Versteu-
erung zu unterziehen oder aber auf eine Neuanschaffung des 
Anlagevermögens zu übertragen.

Im Falle der Übertragung kommt es nicht zur sofortigen Ver-
steuerung der sohin „aufgedeckten“ stillen Reserven, sondern 
zu einer steuerlichen Verteilung dieses Überschusses über die 
Nutzungsdauer des neu angeschafften Anlagegutes.

Für eine steueroptimierende Übertragung der stillen Reser-
ven müssen unter anderem folgende Voraussetzungen erfüllt 
sein:

•  Die Übertragung der stillen Reserven ist nur bei betrieb-
lichen Einkünften möglich. 

•  Das veräußerte Wirtschaftsgut muss im Zeitpunkt der
Veräußerung mindestens sieben Jahre zum Anlagevermö-
gen des Betriebs gehört haben. Das ist die oben angespro-
chene Behaltefrist.

•  Zudem muss binnen zwölf Monaten ab Veräußerung ein
entsprechend neues Anlagegut angeschafft werden. Diese 
Frist verlängert sich etwa bei Ausscheiden durch behörd-
lichen Eingriff auf 24 Monate. 

PRÜFUNG VON COVID-19-
FÖRDERUNGEN 

Mit dem Bundesgesetz über die Prüfung von Förderungen des 
Bundes aufgrund der COVID-19 Pandemie (CFPG) wird die nach-
trägliche Kontrolle der unterschiedlichen Förderungen zur Be-
wältigung der COVID-19 Krise durch die Finanzbehörde ermög-
licht. 

Die Überprüfungen, ob alle Fördervorgaben eingehalten wur-
den, wird in der Regel im Rahmen von Außenprüfungen durch 
das Finanzamt durchgeführt werden.

Aufgrund des CFPG (COVID-19-Förderungsprüfungsgesetz) 
werden folgende gewährte Förderungen überprüft:

1. Finanzielle Maßnahmen auf Grundlage des ABBAG (Abbau-
managementgesellschaft des Bundes)-Gesetzes: 

•  Zuschüsse (Fixkostenzuschuss I+II, Verlustersatz,
Lockdown-Umsatzersatz, Ausfallsbonus) 

•  Haftungen betreffend Finanzierungen, für die die Austria 
Wirtschaftsservice GmbH (AWS) oder die Österreichische 
Hotel- und Tourismusbank GmbH (ÖHT) das Kreditrisiko 
vollständig übernommen haben 

2. Zuschüsse aus dem Härtefallfonds 

3. Kurzarbeitsbeihilfen 

4. Förderungen aus dem Non-Profit-Organisationen-
Unterstützungsfonds 

5. Überbrückungsfinanzierung für Künstlerinnen und Künstler 

6. COVID-19 Investitionsprämie für Unternehmen 

Geprüft werden die Richtigkeit und Plausibilität der vom För-
derwerber angegebenen Daten und vorgelegten Unterlagen. 

Da es sich bei den oben genannten Förderungen nicht um 
Abgaben oder Steuern, sondern um privatwirtschaftlich ver-
einbarte Maßnahmen handelt, bestehen folgende gesetzliche 
Vorgaben:

•  Das Finanzamt handelt bei der Förderungsprüfung nicht als 
Abgabenbehörde, sondern als Gutachter. Die Bestimmungen 
der Bundesabgabenordnung sind dennoch sinngemäß 
anzuwenden. Der Abgabenpflichtige ist daher verpflichtet, 
Auskünfte zu erteilen und Unterlagen vorzulegen. 

•  Die Überprüfung erfolgt im Rahmen von abgabenbehörd-
lichen Maßnahmen, wie etwa einer Außenprüfung oder 
Nachschau, und zwar durch das für die Erhebung der Um-
satzsteuer oder der Lohnsteuer (im Fall der Kurzarbeitsbei-
hilfe) zuständige Finanzamt. Das Finanzministerium kann 
jedoch das Finanzamt anweisen, auch dann eine CFPG-Prü-
fung vorzunehmen, wenn keine abgabenrechtliche Prüfung 
oder Nachschau vorgesehen ist. 

•  Ein gesondertes Rechtsmittel gegen die Einleitung der 
Prüfung nach dem CFPG, gegen die Prüfung selbst oder 
gegen deren Ergebnis kann nicht erhoben werden. Bringt 
die Prüfung Zweifel hervor (etwa wegen fehlerhafter 
Unterlagen oder Falschberechnungen), ist ein Prüfbericht 
zu erstellen, der an die jeweilige Förderstelle (COFAG, AWS, 
ÖHT, WKO, Agrarmarkt Austria, AMS) und an das Finanzmi-
nisterium übermittelt wird. 
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Übertragung der stillen Reserven

Gesetzlich geregelt ist weiters, auf welche neu angeschafften 
Wirtschaftsgüter die stillen Reserven übertragen werden dürfen. 

So gilt, dass

•  auf Grund und Boden nur eine Übertragung von Grund
und Boden,

•  auf Gebäude nur eine Übertragung von Grund und Boden 
oder Gebäuden,

•  auf sonstige körperliche Wirtschaftsgüter nur eine Über-
tragung von sonstigen körperlichen Wirtschaftsgütern

•  und auf unkörperliche Wirtschaftsgüter nur eine Über-
tragung von unkörperlichen Wirtschaftsgütern gestattet ist.

Im Bereich der Finanzanlagen ist eine Übertragung von stillen 
Reserven hingegen ausgeschlossen.

Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofes (VwGH)

In einer aktuellen Entscheidung des VwGH führte dieser zur Be-
haltefrist von sieben Jahren aus, dass im Falle einer unentgelt-
lichen Betriebsübergabe (Schenkung) für den Rechtsnachfolger 
die Behaltefrist, die beim Rechtsvorgänger begonnen hat, wei-
terläuft.

Bei unentgeltlichen Betriebsübertragungen geht der Fristen-
lauf im Zusammenhang mit der Behaltefrist betreffend die stil-
len Reserven auf die Rechtsnachfolger über.

Entscheidend ist, dass das Wirtschaftsgut zusammengerech-
net insgesamt sieben Jahre zum Betrieb gehört hat.

>  Tipp:

Ob die Übertragung stiller Reserven gegebenenfalls möglich 
ist, ist im Einzelfall zu prüfen. Wir unterstützen Sie hierbei 
gerne.

ABZUGSTEUER BEI EVENTS MIT
AUSLÄNDISCHEN KÜNSTLERN

Werden bei Veranstaltungen ausländische Künstler engagiert, 
kann für österreichische Auftraggeber die Pflicht zur Einbehal-
tung einer Abzugsteuer entstehen.

Der österreichische Unternehmer (Auftraggeber) muss eine be-
sondere Steuer von den an ausländische Künstler für Auftritte 
im Inland gezahlten Vergütungen (Entgelten) einbehalten und 
haftet für die Abfuhr der Abzugssteuer an das zuständige ös-
terreichische Finanzamt.

Es empfiehlt sich daher, derartige Veranstaltungen insbeson-
dere im Bereich der Eventgastronomie auch aus ertragsteuer-
licher Sicht sorgfältig zu planen und zu prüfen.

Leisten österreichische Unternehmer Zahlungen an in Öster-
reich beschränkt steuerpflichtige Künstler, die weder ihren 
Wohnsitz noch den gewöhnlicher Aufenthalt im Inland ha-
ben, ist der Auftraggeber dazu verpflichtet, vom gezahlten 
Bruttobetrag 20 % Abzugsteuer an das zuständige Finanzamt 
abzuführen. Das kann zum Beispiel der Fall sein, wenn ein ös-
terreichischer Eventgastronom Vergütungen an ausländische 
Künstler für deren Leistungen im Inland bezahlt.

Berücksichtigung von zusammenhängenden
Ausgaben

Der Abzugsteuer unterliegt der volle an den ausländischen 
Künstler gezahlte Bruttobetrag. Eine vorherige Kürzung um 
Betriebsausgaben ist unzulässig. Man spricht diesfalls von der 
Bruttobesteuerung.

In bestimmten Fällen besteht auch die Möglichkeit einer Netto-
besteuerung. Mit den Einnahmen unmittelbar zusammenhän-
gende Ausgaben können dabei bei der Ermittlung der Bemes-
sungsgrundlage für die Abzugsteuer berücksichtigt werden. 
Die Höhe der Abzugsteuer beträgt in diesem Fall 25 %. 

Unmittelbar zusammenhängende Ausgaben sind solche, die bei 
der künstlerischen Darbietung im Inland selbst anfallen oder 
ausschließlich durch diese bedingt sind. Das können etwa Tages-
gelder, Nächtigungskosten, Fahrtkosten und dergleichen sein.

Die Abzugsteuer ist vom Auftraggeber im Zeitpunkt der Aus-
zahlung an den ausländischen Künstler einzubehalten und 
spätestens am 15. Tag nach Ablauf des Kalendermonats an das 
zuständige österreichische Finanzamt abzuführen und mittels 
amtlichem Formular entsprechend zu melden. 

Ausnahme von der Abzugsteuer

Aus Vereinfachungsgründen kann der österreichische Veran-
stalter bei ausländischen Künstlern,

•  die für ihre Tätigkeit ein Honorar nach Abzug von Kosten-
ersätzen wie etwa Flug- oder Fahrtkosten, Kosten der Näch-
tigung etc. von maximal EUR 1.000,00 vom selben inlän-
dischen Veranstalter erhalten und 

•  deren inländischen Einkünfte im Jahr insgesamt nicht mehr 
als EUR 2.000,00 betragen, 

•  unter bestimmten Voraussetzungen vom Einbehalt der
Abzugsteuer Abstand nehmen. Der Veranstalter hat dabei 
bereits im Vorfeld penible Sorgfalts- und Dokumentations-
pflichten einzuhalten.

Darüber hinaus kann ein Steuerabzug auch dann unterbleiben, 
wenn die Einkünfte des Künstlers ganz oder teilweise aufgrund 
von bilateralen Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) von der 
österreichischen Steuer zu entlasten sind und die entspre-
chenden Voraussetzungen der DBA-Entlastungsverordnung 
erfüllt werden.

>  Tipp:

Bei der Beauftragung von ausländischen Künstlern ist es 
aufgrund der Komplexität der Materie und zur Vermeidung 
etwaiger Haftungsfolgen für den österreichischen Auftrag-
geber ratsam, eine sorgfältige Prüfung des vorliegenden 
Sachverhalts auf mögliche Pflichten im Zusammenhang mit 
Abzugsteuern vorzunehmen.

Im Wandel der Zeit gut beraten.



UMSATZSTEUERGUTHABEN EINES ABGABEPFLICHTIGEN SIND ZU VERZINSEN

Wer längere Zeit auf die Erstattung von zu viel bezahlter Umsatz-
steuer warten muss, hat nach Unionsrecht Anspruch auf Zinsen. 
Dies hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) kürzlich entschieden. 

Es gibt zwar in der Bundesabgabenordnung eine Bestimmung, 
die Anspruchszinsen regelt. Das österreichische Abgabenrecht 
sieht aber keine Regelungen über die Verzinsung von Abgaben-
guthaben aus dem Bereich der Umsatzsteuer vor.

Die Anspruchszinsen können einerseits Nachforderungszin-
sen zugunsten der Abgabenbehörde oder andererseits Gut-
schriftszinsen zugunsten des Steuerpflichtigen sein. Beide 
ergeben sich aus der Differenz zwischen den getätigten Vo-
rauszahlungen und dem im Jahressteuerbescheid festgesetz-
ten Abgabenbetrag. Diese Bestimmung kommt derzeit nur im 
Zusammenhang mit Ertragsteuern, wie die Einkommens- und 
Körperschaftsteuer, zur Anwendung.

Urteil des EuGH

Laut dem Urteil des EuGH verlangt der Grundsatz der steuer-
lichen Neutralität, dass die finanziellen Verluste, die dadurch 
entstehen, dass ein Vorsteuerüberschuss nicht innerhalb ei-
ner angemessenen Frist erstattet wird, durch Zahlungen von 
Verzugszinsen ausgeglichen werden. Dies gilt auch für Mehr-
wertsteuererstattungen, die sich aus einer Verminderung der 
Bemessungsgrundlage ergeben.

>  Hinweis:

Vor dem Hintergrund dieses Urteils liegt im österreichischen 
Recht eine Regelungslücke vor. Ob diese durch eine analoge 
Anwendung der Bestimmungen zu den bereits geltenden 
Anspruchszinsen im Zusammenhang mit den Ertragsteuern 
geschlossen wird oder durch eine gesetzliche Änderung sa-
niert wird, bleibt abzuwarten.
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